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Einsatz und Schutz
Wie Feuerwehrjugendliche zum Einsatz geführt und 
versicherungstechnisch behandelt werden – Unter-
schiedliche Gefahrenbereiche – Arbeitsschutzgesetz 

kann auch aufgehoben werden

Im Februar diesen Jahres gab das Staatsministerium des Innern 
Hinweise zur Heranziehung von Feuerwehranwärtern zum Ein-
satzdienst. Der Bayerische Gemeindeunfallversicherungsverband  
informierte ebenfalls Anfang des Jahres über den gesetzlichen 
Unfallversicherungsschutz für die Jugendfeuerwehren Bayerns. 

Das Innenministerium weist 
darauf hin, dass nach Art. 7 

Abs. 2 Bayerisches Feuerwehrgesetz 
(BayFwG) Feuerwehranwärter bis 
zur Vollendung des 16. Lebensjahres 
nur zu Ausbildungsveranstaltungen 
herangezogen werden dürfen, erst 
ab vollendetem 16. Lebensjahr auch 
zu Einsätzen der Feuerwehr, dann 
jedoch ausschließlich außerhalb der 
unmittelbaren Gefahrenzone. Ergän-
zend ist in § 18 der Unfallverhü-
tungsvorschrift Feuerwehren (GUV-
V C 53 vom Mai 1989 i. d. F. vom 
Januar 1997) festgelegt, dass Feuer-

wehranwärter nur für Aufgaben au-
ßerhalb des Gefahrenbereichs (§ 18
Abs. 3) gemeinsam mit einem erfah-
renen Feuerwehrangehörigen ein-
gesetzt werden dürfen (§ 18 Abs. 2)
 und die Leistungsfähigkeit und der 
Ausbildungsstand der Feuerwehr-
anwärter zu berücksichtigen sind. 
Darüber hinaus hat der Feuerwehr-
anwärter die persönliche Schutzaus-
rüstung zu tragen (§ 30 Unfallver-

hütungsvorschrift Grundsätze der 
Prävention GUV-V A1 vom Juli 
2004). 

Gefahrenbereich
Der Gefahrenbereich ist der Be-reich 
einer Unglücksstelle, in dem Gefah-
ren für das Leben oder die Gesund-
heit von Menschen und Tieren oder 
Schäden an der Umwelt oder Sachge-
genständen bestehen oder zumindest 
zu erwarten sind. Die Abgrenzung 
der unmittelbaren Gefahrenzone 
bzw. des unmittelbaren Gefahren-
bereichs obliegt verantwortlich dem 

Einsatzleiter. Er 
hat dabei u. a. die 
Unerfahrenheit 
der Feuerwehr-
anwärter zu be-
rücksichtigen und 
die Grundsätze 
der Unfallverhü-
tungsvorschriften 
besonders sorg-
fältig zu beach-
ten. 

Bei Brandein-
sätzen ist der Ge-
fahrenbereich in 
der Regel der Be-
reich, in welchem 
Gefahren durch 

Atemgifte oder Sauerstoffmangel 
zu erwarten sind. Darüber hinaus ist 
zu beachten, dass u. U. einstürzende 
Gebäudeteile auch einen größeren 
Bereich erreichen können (Trüm-
merschatten). 

Im technischen Hilfsdienst können 
u. a. folgende Anhaltspunkte zur 
Festlegung von Bereichen außer-
halb der unmittelbaren Gefahren-
zone dienen: 

Bei Einsätzen auf Verkehrswegen 
sicher abgesperrte Bereiche außer-
halb des eigentlichen Unfall- und 
ggf. Gefährdungsbereichs;

Bereiche, in denen keine Gefahren 
drohen, z. B. durch Atemgifte, ge-
fährliche Stoffe, radioaktive Stoffe, 
Elektrizität, Stichfl ammen und Ex-
plosionen, Einstürze, Absturzmög-
lichkeiten usw.;

Bei Einsätzen an, auf oder in 
Gewässern nur Bereiche, in denen 
keine besonderen Gefahren drohen, 
z. B. durch große Wassertiefen, star-
ke Strömung, Wehre und ähnliche 
Bauwerke, in Bewegung befi ndliche 
große Wasserfahrzeuge usw.

Dem Gefahrenbereich zuzuord-
nen sind u. a. Sprungtucheinsätze, 
Retten oder Bergen von Personen, 
Tieren und Sachen aus umschlos-
senen Räumen, Absperr- und Si-
cherungsmaßnahmen auf Verkehrs-
wegen, Arbeiten mit Schneidgerät, 
Spreizer, Motorsäge, Trennschleifer 
o. ä., Arbeiten im Bereich austreten-
der brennbarer Flüssigkeiten oder 
sonstiger gefährlicher Stoffe und im 
Gefahrenbereich radioaktiver Stoffe 
sowie Arbeiten unter umluftunabhä-
nigigen Atemschutzgeräten.

Arbeitsschutz
Das Jugendarbeitsschutzgesetz 
(JArbSchG) fi ndet bei der Heran-
ziehung von Feuerwehranwärtern 
zu Einsätzen im Freistaat Bayern 
keine Anwendung. Nach § 1 Abs. 1 
Nr. 3 JArbSchG gilt das JArbSchG 
für die Beschäftigung von Personen, 
die noch nicht 18 Jahre alt sind, 
mit Dienstleistungen, die der Ar-
beitsleistung von Arbeitnehmern 
oder Heimarbeitern ähnlich sind. 
Beschäftigung in diesem Sinne sind 
im Grundsatz nur privatrechtliche 
weisungsgebundene Tätigkeiten, 
die in persönlicher Abhängigkeit 
erbracht werden. Öffentlich-rechtli-
che Beschäftigungsverhältnisse wer-
den vom Anwendungsbereich nur 
erfasst, wenn sie im JArbSchG aus-
drücklich erwähnt werden. Dies ist 
für den Feuerwehrdienst in Freiwil-
ligen Feuerwehren nicht der Fall. 
Zudem liegt eine Ähnlichkeit mit 
Dienstleistungen von Arbeitneh-
mern nicht vor, da im Feuerwehr-
dienst keine Arbeit im wirtschaftli-
chen Interesse Dritter geleistet wird, 

Jugendfeuer-
wehrleute bei 
einer Ausbil-
dungsveran-
staltung.
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vielmehr ein freiwilliger Dienst, um 
anderen Personen in Notlagen zu 
helfen. Im Gegensatz beispielswei-
se zum Schleswig-Holsteinischen 
Brandschutzgesetz erklärt das Baye-
rische Feuerwehrgesetz das JArb-
SchG auch nicht entsprechend für 
anwendbar.

Zwar findet auch auf den Feu-
erwehrdienst grundsätzlich das 
Arbeitsschutzgesetz Anwendung, 
welches auch öffentlich-rechtliche 
Beschäftigungsverhältnisse erfasst. 
Allerdings kann nach Nr. 1.3 der 
Richtlinien zum Vollzug des Ar-
beitsschutzgesetzes im öffentlichen 
Dienst des Freistaats Bayern vom 13. 
Oktober 2000 in der Fassung vom 1. 
Juni 2010 u. a. bei Einsatztätigkei-

ten der Feuerwehr, die dem Vollzug 
gesetzlicher Aufgaben dienen, oder 
für Einsatzvorbereitungstätigkei-
ten, insbesondere bei Übungen un-
ter Einsatzbedingungen, ganz oder 
teilweise von den Vorschriften des 
Arbeitsschutzgesetzes und den dar-
auf gestützten Rechtsverordnungen 
abgewichen werden. In diesen Fällen 
sind Sicherheit und Gesundheits-
schutz unter Berücksichtigung der 
Ziele der Arbeitsschutzvorschriften 
auf der Grundlage von Gefährdungs-
beurteilungen im Sinne des § 5 Abs. 
1 ArbSchG zu gewährleisten, die die 
Einsatzleiterin bzw. der Einsatz-lei-
ter bei der Beurteilung der Situation 
vor Ort in ihre bzw. seine Entschei-
dung einbezieht.                         

Nachts im Zeltlager
Wann der gesetzliche Unfallversicherungsschutz 

für die Jugendfeuerwehren in Bayern greift

Der Bayerische Gemeindeunfall-
versicherungsverband infor-

mierte im Februar 2011 in Abstim-
mung mit dem Landesfeuerwehrver-
band Bayern und der Jugendfeuer-
wehr Bayern über den gesetzlichen 
Unfallversicherungsschutz in Ju-
gendfeuerwehren: 

„Der umfassende Schutz der ge-
setzlichen Unfallversicherung er-
streckt sich auch auf die aktiven 
Mitglieder der Jugendfeuerwehren. 

Die Jugendfeuerwehren sind we-
sentlicher Bestandteil der Freiwil-
ligen Feuerwehren in Bayern und 
sorgen durch die Aus-, Fort- und 
Weiterbildung von Jugendlichen 
zwischen dem vollendeten 12. Le-
bensjahr und dem Erreichen der 
Volljährigkeit für hochqualifi zierte 
Nachwuchskräfte. 

Neben den feuerwehrtechnischen
Ausbildungsveranstaltungen im
eigentlichen Sinne und dem Übungs-
dienst kann auch unter Berücksich-
tigung der einschlägigen Jugend-
ordnungen der Feuerwehr (vgl. 
Muster-Jugendordnung der Jugend-
feuerwehr Bayern im LFV Bayern 
e.V.) die Teilnahme an organisierten 
Freizeitaktivitäten unter Versiche-
rungsschutz stehen. Gemeinschafts-

veranstaltungen im Freizeitbereich 
dienen der Teambildung und stärken 
das Zusammengehörigkeitsgefühl. 
Sie sind für die Jugendarbeit der 
Feuerwehren uner lässlich und zielen 
darauf ab, die Jugendlichen an den 
späteren Einsatzdienst heranzufüh-
ren und ihre körperliche und geistige 
Eignung weiterzuentwickeln. 

Entscheidend für den Unfallver-
sicherungsschutz bei solchen Ver-
anstaltungen sind folgen de Voraus-
setzungen: 

Die durchgeführte Freizeitaktivi-
tät muss wesentlich dem Hilfeleis-
tungsunternehmen „Feuerwehr“ 
dienen, d. h. es muss ein angemes-
sener Gemeinschaftszweck im Vor-
dergrund stehen. Die teilnehmenden 
Kinder sind Mitglieder der Jugend-
feuerwehr. Die Altersgrenzen des 
Bayerischen Feuerwehrgesetzes 
werden eingehalten. Der Jugendwart 
bzw. dessen Stellvertreter führt die 
Veranstaltung in Abstimmung mit 
dem Kommandanten durch. Die Ver-
anstaltung steht allen Angehörigen 
der Jugendfeuerwehr offen. 

Gesetzlicher Unfallversicherungs-
schutz ist nach diesen Prämissen ins-
besondere für fol gende Aktivitäten 
der Jugendfeuerwehr zu bejahen: 

Jugendzeltlager 
Jugendzeltlager dienen in beson-
derer Art und Weise der Stärkung 
des Zusammengehörigkeitsgefühls 
und der Persönlichkeitsbildung 
der Feuerwehr anwärter. Neben der 
Teilnahme stehen auch die An- und 
Abreise unter Versiche rungsschutz. 
Eigenwirtschaftliche Verrichtungen 
(Essen, Waschen, Verrichtung der 
Notdurft, Schlafen,...) sind grund-
sätzlich nicht gesetzlich unfallver-
sichert, sofern nicht die besonderen 
Gegebenheiten des Zeltlagers zu Art 
und Schwere des Un falls beigetra-
gen haben. 

Orientierungsmärsche 
und (Nacht-)Wanderungen 
Diese stehen unter Versiche rungs-
schutz, da einerseits die körperliche 
Fitness gefördert und andererseits 
der Orientierungssinn für den späte-
ren Einsatzdienst geschärft wird. 

Sportliche Aktivitäten 
Zu den versicherten Tätigkeiten zäh-
len u. a. Schwimmen und Laufen 
(Zirkeltraining), aber auch Ball-
sportarten wie beispielsweise Fuß-, 
Hand-, Volley-, Basket-, Faust- und 
Völkerball. Der Sport darf nicht 
der Erzielung sportli cher Spitzen-
leistungen dienen, sondern muss 
dazu geeignet und bestimmt sein, 
die körperliche Leistungsfähigkeit 
der Feuerwehranwärter zu fördern. 
Unschädlich für den Versicherungs-
schutz ist das Spielen von mehreren 
Feuerwehrmannschaften gegenein-
ander. Nicht unfallversichert ist da-
gegen die Teilnahme an sportlichen 
Wettkämpfen gegen Mannschaften, 

Leistungsprü-
fungen gehören 
ebenso wie die 
Teilnahme an 
Feuerwehrwett-
kämpfen zu den 
versicherten 
Tätigkeiten von 
Jugendfeuer-
wehrleuten.
Aufnahme:
FF Schwaben.
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(Fortsetzung von Seite 89)
welche nicht aus Mitgliedern von 
Hilfeleis tungsunternehmen bestehen 
und bei denen der Wettkampfcharak-
ter im Vorder grund steht. 

Feuerwehrwettkämpfe/
Leistungsprüfungen 
Auch die Teilnahme an Leistungs-
prü fungen und Wettkämpfen (Ju-
gend-Leistungsspange, Jugendfl am-
me,...) stehen un ter dem Schutz der
gesetzlichen Unfallversicherung. Da-
runter fallen auch Veran staltungen 
auf europäischer Ebene, sofern sich
 die einzelne Jugendfeuerwehr hier für 
qualifi ziert hat und entsandt wurde.

Kulturelle Veranstaltungen/
Umweltschutz 
Der Besuch eines Feuerwehrmu-
seums steht ebenso unter Versiche-
rungsschutz, wie die organisierte 
Teilnahme der Ju gendfeuerwehr an 
Umweltschutzprojekten (z. B. Säu-
berungsaktionen). 

Kirchliche Veranstaltungen
Dienen diese Veranstaltungen der 
Außendarstellung und der Mitglie-
derwerbung der Feuerwehr und ist 
die Teilnahme als Feuerwehr dienst 
angeordnet, ist auch hier gesetzlicher 
Unfallversicherungsschutz gegeben. 
Hiervon abzugrenzen ist die Teilnah-
me an kirchlichen Veranstaltungen 
des Feuer wehrvereins (z. B. Fah-
nenweihe), die ausschließlich auf-
grund der Mitgliedschaftspfl ichten 
erfolgt. 

Reine Freizeitveranstaltungen (z. 
B. Besuch eines Fußballbundesli-
gaspiels), bei denen andere Beweg-
gründe als der Feuerwehrdienst bzw. 
die Teambildung im Vordergrund 
ste hen und nur noch ein loser Zu-
sammenhang zum Hilfeleistungs-
unternehmen Feuerwehr gegeben 
ist, stehen nicht unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung. 
Hier wer den die nach einem Unfall 
ggf. erforderlichen Behandlungskos-
ten einschließlich der Ver sorgung 
mit Arznei- und Hilfsmitteln von 
der zuständigen Krankenkasse getra-
gen. In Zweifelsfällen wird eine vor-
herige Abstimmung mit dem Baye-
rischen Gemeindeunfall versiche-
rungsverband empfohlen“.     


